




Außenbeleuchtung sollte nur ein-
gesetzt werden, wenn es begründet 
notwendig ist. In diesem Fall sollte 
die Beleuchtung grundsätzlich der 
Unterstützung der Sehfähigkeit die-
nen, keine Blendung verursachen 
und nur die Nutz� äche beleuchten.

Lichtnutzung: Die Beleuchtung 
sollte bedarfsorientiert geschaltet 
und spätestens eine Stunde nach 
Geschäftsende und in den späten 
Nachtstunden (etwa 23.00 bis 5.00 
Uhr) merklich reduziert – anzustre-
ben sind 70 Prozent – oder ganz ab-
geschaltet werden.

Lichtmenge: Lichtmengen so wäh-
len, dass sie einschlägige Normwer-
te (Technischen Regeln für Arbeits-
stätten ASR A3.4 und DIN-EN13201) 
nicht überschreiten. Die für die 
unterschiedlichen Anwendungsfälle 
ausgewählte und begründet not-

Technische Planungshilfen für Unternehmen

Gewerbegebiete mit ihren zahlreichen Beleuchtungsanlagen sind einer der Hauptversursacher von massiver Lichtverschmutzung. 
Sie führen zu Lichtglocken, die über viele Kilometer hinwegstrahlen und die nächtliche Landschaft beein� ussen.
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wendige Beleuchtungsmenge gilt 
hierbei gleichzeitig als Obergrenze, 
um ein Übermaß an Licht zu vermei-
den. Hierdurch wird Energie gespart.

Lichtlenkung: Eine Abstrahlung 
über die Nutz� äche hin  aus (z. B. 
Parkplatz, Verkehrs� äche) vermei-
den: voll abgeschirmte Leuchten so 
montieren, dass kein Licht in oder 
oberhalb der Horizontale abgestrahlt 
wird (Upward Light Ratio ULR = 0%). 
Eine bessere Blendungsbegrenzung 

Sogenannte Amber-LEDs ersetzen die bekannten 
Natriumhochdrucklampen, haben jedoch diesen 
gegenüber eine bessere Farbwiedergabe. 

Tipp

Arbeitsstätten

Zunächst prüfen, ob überhaupt 
eine nächtliche Beleuchtungsp� icht 
besteht, z. B. aufgrund nächtlicher 
Beschäftigung. Es gelten dann die 
zuvor genannten Grundsätze, so-
fern die Technischen Regeln für 
Arbeitsstätten ASR A3.4 keine 
anderen Anforderungen stellen.
Wenn asymmetrische Plan� ächen- 
oder äquivalente LED-Strahler ein-
gesetzt werden, diese horizontal 
montieren. Freistrahlende Licht-
quellen (z. B. Röhren) nicht ohne 
Abschirmung nach oben und zur 
Seite einsetzen bzw. gerichtete 
Leuchten verwenden.

Parkplätze und Wege

Parkplätze entsprechend der Tech-
nischen Regeln für Arbeitsstätten 
ASR A3.4 nur mit Beleuchtungs-
stärken von maximal 10 Lux und 
Wege mit maximal 5 Lux beleuch-
ten. Die Höhe von Lichtmasten 
sollte sich nach der Gebäudehö-
he richten und zwei Drittel davon 
nicht überschreiten. Dadurch wird 
ein Abstrahlen in die Umgebung 
vermieden.

Werbebeleuchtung

Selbststrahlende Lichtwerbeanla-
gen und Anstrahlungen von Wer-
be� ächen sollten nur während 
der Geschäftszeiten eingeschaltet 
sein. 
Auf rein dekorative Beleuchtung 
ohne Werbeaussage verzichten. 
Insbesondere sind zudem die Vor-
gaben der Lichtimmissionsrichtli-
nie (LAI) zu befolgen. 

Selbststrahlende Anlagen:
Bei Anlagen, die größer als 10 m² 
sind, sollte die Leuchtdichte nicht 
mehr als 5 cd/m² in Ortschaften 
und nicht mehr als 2 cd/m² im länd-
lichen Raum betragen. Für kleine 
Flächen (weniger als 10 m²) sollte 
die Leuchtdichte nicht 50 cd/m² im 
dör� ichen Bereich oder 100 cd/m² 
im urbanen Raum überschreiten.
Die Hintergründe (größte Flächen-
anteile) sollten in dunklen oder 
warmen Tönen gehalten werden. 
Es sollte helle Schrift auf dunklem 
Hintergrund verwendet werden.
Werbeanlagen (freistehend oder 
an Gebäuden) sollen mit ihrer 
Oberkante die Traufhöhe der Ge-
bäude nicht überschreiten. 

Anlagen mit schnell wechselndem 
und/oder bewegtem Licht unbe-
dingt vermeiden. 

Angestrahlte Werbe� ächen:
Licht nicht an der Werbe� äche vor-
beigelenken, um auch Blendung 
zu vermeiden. Geeignete Maßnah-
men sind beispielsweise Schein-
werfer mit gerichteter Abstrahlung, 
Blendkappen oder entsprechender 
Projektionstechnik. 
Um Streulicht in den Himmel zu 
vermeiden, sollten Anstrahlungen 
nur von oben nach unten erfol-
gen, eine genaue Ausrichtung der 
Strahler ist wichtig: daher keine 
Anstrahlungen von unten nach 
oben. Anlagen mit schnell wech-
selndem und/oder bewegtem 
Licht unbedingt vermeiden.
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Nicht umweltverträgliche Unternehmensbeleuchtung Umweltverträgliche Unternehmensbeleuchtung

Einfach und wirksam: Auch mit 
indirekter Beleuchtung kann ein 
sehr guter Werbee� ekt erzielt werden.

Firma
Tipp

So sieht umweltverträgliche Beleuchtung aus 
Der Einsatz von Kunstlicht ist in unse-
rer Gesellschaft nicht mehr wegzu-
denken. Dennoch gilt es je nach Art 
und Ausmaß seit 2011 gemäß dem 
Bundesimmissionsschutzgesetz
als schädliche Umwelteinwirkung. 
Ziel dieses Gesetzes ist, neben dem 
Menschen auch Tiere und P� anzen 
vor schädlichen Lichtimmissionen 
zu schützen. Licht auf angrenzen-
de Grundstücke oder Lebensräume 
nachtaktiver oder nachts ruhebe-
dürftiger Tiere ist daher grundsätz-
lich zu vermeiden, denn der natürli-
che Wechsel von hell und dunkel ist 
der grundlegendste Rhythmus der 
Lebewesen. 

Kommunen und Unternehmen 
kommt hier eine besondere Ver-
antwortung zu. Der maßvolle Ein-
satz von Kunstlicht dient nicht nur 
der Energieeinsparung, sondern 
fördert auch den Klimaschutz und 
die Gesundheit der Bevölkerung. 
Das nächt liche Landschaftsbild wird 
erhalten und ermöglicht so einen 
freien Blick in den natür lichen Ster-
nenhimmel. 

Diese Broschüre widmet sich dem 
Thema „Umweltverträgliche Außen-
beleuchtung an Arbeitsstätten, 
Parkplätzen und Werbeanlage“ aus-
führlich, bietet praktische Hilfe und 

richtet sich speziell an Kommunen 
und Betreiber, aber auch an zustän-
dige Behörden zur Integration in 
Bebauungspläne, Bauleitpläne und 
Dorferneuerungsmaßnahmen. Drei 
weitere Broschüren thematisieren 
Planungshilfen für Sportstätten, 
Haus und Garten sowie Straßen, 
Wege und Parkplätze. Die Vorga-
ben basieren auf den Hinweisen der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 
für Immissionsschutz (LAI), den 
Empfehlungen der Hessischen 
Landesregierung sowie auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen und Er-
fahrungen in Kommunen der inter-
nationalen Sternenparks. 
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Freier Blick im Sternenpark Rhön In der Rhön oft noch mit bloßem Auge 
zu erkennen: die Andromeda-Galaxie

Zugvögel am Nachthimmel
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Zielgerichtet 
beleuchten

Lichtmenge
reduzieren

Farbtemperatur 
bernsteinfarben/
warmweiß

Bedarfsorientiert 
beleuchten

1 2 3 4

viel Lichtverschmutzung wenig Lichtverschmutzungviel Lichtverschmutzung wenig Lichtverschmutzungviel Lichtverschmutzung wenig Lichtverschmutzungviel Lichtverschmutzung wenig Lichtverschmutzung

Vier einfache Schritte zur Reduzierung von Lichtimmissionen

wird mit Leuchten der Lichtstärke-
klasse G6 (nach DIN/EN 13201) oder 
FCL3 (nach DIN/EN 12032) erreicht. 
Freistrahlende Wandleuchten (z. B. 
oft genutzte Leuchtsto� röhren bzw. 
deren LED-Ersatz) und Bodenstrahler 
sind zu vermeiden. 

Farbtemperatur: Grundsätzlich nur 
Lichtquellen verwenden, die geringe 
UV- und Blaulichtanteile aufweisen. 
Orientierung: Farbtemperatur 1.700 
bis max. 3.000 Kelvin. 

Aufgeneigte LED-Strah-
ler verursachen starke 
Blendung und Streuung. 
Solche Strahler sind stets 
horizontal zu montieren.
Auf Anstrahlung von 
Bäumen, Büschen, Teichen 
oder Wänden sowie auf 
Bodenstrahler verzichten.
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In Kooperation mit:

Liegt die Beleuchtungsanlage in Gewässernähe, 

sind nicht nur Vögel, Insekten und Fleder mäuse, 

sondern auch Fische und Amphibien von der 

Lichtverschmutzung besonders betro� en.
Wussten Sie, dass mehr als 60 Prozent aller 

Wirbellosen und ca. 30 Prozent aller Wirbel-

tiere nacht- und dämmerungs aktiv sind? 

Tagaktive Tiere sind nachts ruhebedürftig.
Auch der menschliche Organismus

unterliegt einem ca. 24-Stunden-Rhyth-

mus und ist auf den natürlichen Wech-

sel von Tag und Nacht angewiesen. 
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Planungshilfe für Unternehmen und Kommunen

Umweltverträgliche Beleuchtung an 
Arbeitsstätten, Parkplätzen und Werbeanlagen
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Das Biosphärenreservat Rhön gehört zu den „Nationalen 
Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen 
Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks, 
getragen von EUROPARC Deutschland e.V.: 
www.europarc-deutschland.de

So funktioniert es im Sternenpark Rhön

FIRMAFIRMAFIRMA

Die Kommunen im Sternenpark 
Rhön sind bestrebt, ihre Beleuch-
tung umweltfreundlich umzurüs-
ten. Auch einige Unternehmen 
ziehen bereits mit – allen voran 
die Firma RhönSprudel, mit über 
300 Mitarbeitern ein bedeutender 
Arbeitgeber in der Region. 

Das Unternehmen, das auch 
nachts produziert, engagiert 
sich mit zahlreichen betrieblichen 
Maßnahmen, um durch nachhal-
tiges Wirtschaften zum Schutz 
des UNESCO-Biosphärenreservats 
Rhön beizutragen. Auch umwelt-
freundliche Außenbeleuchtung 

gehört dazu: Unter Beratung der 
Sternenpark-Fachstelle hat Rhön-
Sprudel auf seinem Betriebsgelän-
de die Empfehlungen, die Sie in 
dieser Broschüre � nden, vorbildlich 
umgesetzt und so einen wichtigen 
Beitrag zum Arten- und Klima-
schutz geleistet.

So schädlich sind Lichtimmissionen
Spätestens seit dem ersten globa-
len UN-Bericht zum Zustand der Ar-
tenvielfalt im Jahr 2019 ist das The-
ma Rückgang der Biodiversität
präsent. In aktuellen Forschungs-
ergebnissen rückt der nächtliche 
Einsatz künstlichen Lichts als eine 
der Hauptursachen für den dra-
matischen Verlust der nacht- und 
dämmerungsaktiven Lebewesen 
in den Fokus. „Nachtaktive Insek-
ten leisten einen wichtigen Beitrag 
im Ökosystem, sind jedoch extrem 
lichtemp� ndlich. Von künstlichen 
Lichtquellen werden sie irritiert, an-
gelockt und geblendet. Sie verlie-
ren ihre Orientierung und verenden 
oft vor Erschöpfung. Milliarden von 

Insekten verlassen hierbei ihren 
eigentlichen Lebensraum und kön-
nen nicht mehr der Nahrungs- und 
Partnersuche nachgehen“, stellt 
etwa die Bundesregierung in ihrem 
Eckpunktepapier zum Aktionspro-
gramm Insektenschutz fest. Tiere 
wie Fledermäuse, Igel, Amphibien 
und auch Vögel sind zudem auf 
Insekten als Nahrungsquelle ange-
wiesen und auch betro� en. Zug-
vögel ziehen hauptsächlich in der 
Nacht und werden durch starke 
Kunstlichtquellen vom Weg abge-
lenkt. 

Diese Entwicklungen zu verhin-
dern, um die biologische Vielfalt 

zu schützen, ist eine Aufgabe, die 
nicht nur heute, sondern auch in 
der Zukunft immer wichtiger wird. 
Im UNESCO-Biosphärenreservat 
Rhön wird eine umweltverträgliche 
Beleuchtung für Natur und Mensch 
angestrebt. Seit August 2014 ist das 
Großschutzgebiet, in dem es noch 
natürliche Nachtlandschaften mit 
einem prachtvollen Sternenhimmel 
gibt, international anerkannter 
Sternenpark. Mit dieser Auszeich-
nung ist das Versprechen verbun-
den, Umweltbelastungen durch 
Lichtverschmutzung zu verringern 
sowie zur Gesunderhaltung aller 
Lebewesen und Energieeinsparung 
beizutragen.

Die Firma RhönSprudel hat auf ihrem Betriebsgelände umweltfreundlich auf voll-abgeschirmte Amber-LEDs umgerüstet. 
Rechts im Bild eine alte, links die neuen Lampen. 

Foto: Sabine Frank 

Diese Gra� k mit technischen Werten steht unter 
www.biosphaerenreservat-rhoen.de/sternenpark zum Download bereit.

Gra� k: Carsten Przygoda, verändert

REFERENZEN: 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI): 
„Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ https://www.lai-immissionsschutz.de   
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2017):
Broschüre Nachhaltige Außenbeleuchtung, Informationen und Empfehlungen für Industrie und Gewerbe https://umwelt.hessen.de 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (2018):
Eckpunktepapier zum Aktionsprogramm Insektenschutz https://www.bmu.de  
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In Kooperation mit:

Liegt die Beleuchtungsanlage in Gewässernähe, 

sind nicht nur Vögel, Insekten und Fleder mäuse, 

sondern auch Fische und Amphibien von der 

Lichtverschmutzung besonders betro� en.
Wussten Sie, dass mehr als 60 Prozent aller 

Wirbellosen und ca. 30 Prozent aller Wirbel-

tiere nacht- und dämmerungs aktiv sind? 

Tagaktive Tiere sind nachts ruhebedürftig.
Auch der menschliche Organismus

unterliegt einem ca. 24-Stunden-Rhyth-

mus und ist auf den natürlichen Wech-

sel von Tag und Nacht angewiesen. 
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Planungshilfe für Unternehmen und Kommunen

Umweltverträgliche Beleuchtung an 
Arbeitsstätten, Parkplätzen und Werbeanlagen
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Das Biosphärenreservat Rhön gehört zu den „Nationalen 
Naturlandschaften“, der Dachmarke der deutschen 
Nationalparks, Biosphärenreservate und Naturparks, 
getragen von EUROPARC Deutschland e.V.: 
www.europarc-deutschland.de

So funktioniert es im Sternenpark Rhön

FIRMAFIRMAFIRMA

Die Kommunen im Sternenpark 
Rhön sind bestrebt, ihre Beleuch-
tung umweltfreundlich umzurüs-
ten. Auch einige Unternehmen 
ziehen bereits mit – allen voran 
die Firma RhönSprudel, mit über 
300 Mitarbeitern ein bedeutender 
Arbeitgeber in der Region. 

Das Unternehmen, das auch 
nachts produziert, engagiert 
sich mit zahlreichen betrieblichen 
Maßnahmen, um durch nachhal-
tiges Wirtschaften zum Schutz 
des UNESCO-Biosphärenreservats 
Rhön beizutragen. Auch umwelt-
freundliche Außenbeleuchtung 

gehört dazu: Unter Beratung der 
Sternenpark-Fachstelle hat Rhön-
Sprudel auf seinem Betriebsgelän-
de die Empfehlungen, die Sie in 
dieser Broschüre � nden, vorbildlich 
umgesetzt und so einen wichtigen 
Beitrag zum Arten- und Klima-
schutz geleistet.

So schädlich sind Lichtimmissionen
Spätestens seit dem ersten globa-
len UN-Bericht zum Zustand der Ar-
tenvielfalt im Jahr 2019 ist das The-
ma Rückgang der Biodiversität
präsent. In aktuellen Forschungs-
ergebnissen rückt der nächtliche 
Einsatz künstlichen Lichts als eine 
der Hauptursachen für den dra-
matischen Verlust der nacht- und 
dämmerungsaktiven Lebewesen 
in den Fokus. „Nachtaktive Insek-
ten leisten einen wichtigen Beitrag 
im Ökosystem, sind jedoch extrem 
lichtemp� ndlich. Von künstlichen 
Lichtquellen werden sie irritiert, an-
gelockt und geblendet. Sie verlie-
ren ihre Orientierung und verenden 
oft vor Erschöpfung. Milliarden von 

Insekten verlassen hierbei ihren 
eigentlichen Lebensraum und kön-
nen nicht mehr der Nahrungs- und 
Partnersuche nachgehen“, stellt 
etwa die Bundesregierung in ihrem 
Eckpunktepapier zum Aktionspro-
gramm Insektenschutz fest. Tiere 
wie Fledermäuse, Igel, Amphibien 
und auch Vögel sind zudem auf 
Insekten als Nahrungsquelle ange-
wiesen und auch betro� en. Zug-
vögel ziehen hauptsächlich in der 
Nacht und werden durch starke 
Kunstlichtquellen vom Weg abge-
lenkt. 

Diese Entwicklungen zu verhin-
dern, um die biologische Vielfalt 

zu schützen, ist eine Aufgabe, die 
nicht nur heute, sondern auch in 
der Zukunft immer wichtiger wird. 
Im UNESCO-Biosphärenreservat 
Rhön wird eine umweltverträgliche 
Beleuchtung für Natur und Mensch 
angestrebt. Seit August 2014 ist das 
Großschutzgebiet, in dem es noch 
natürliche Nachtlandschaften mit 
einem prachtvollen Sternenhimmel 
gibt, international anerkannter 
Sternenpark. Mit dieser Auszeich-
nung ist das Versprechen verbun-
den, Umweltbelastungen durch 
Lichtverschmutzung zu verringern 
sowie zur Gesunderhaltung aller 
Lebewesen und Energieeinsparung 
beizutragen.

Die Firma RhönSprudel hat auf ihrem Betriebsgelände umweltfreundlich auf voll-abgeschirmte Amber-LEDs umgerüstet. 
Rechts im Bild eine alte, links die neuen Lampen. 

Foto: Sabine Frank 

Diese Gra� k mit technischen Werten steht unter 
www.biosphaerenreservat-rhoen.de/sternenpark zum Download bereit.

Gra� k: Carsten Przygoda, verändert
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